
BP51 „Kleingeschwenda Süd“ 
- Gedanken zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
 
Nachstehendes soll primär die interne Diskussion anregen. 
 
 

Zum Zweck der frühzeitigen Beteiligung: 

Das BauGB beschreibt in §3 I Zweck und Inhalte des Verfahrensschritts. Kernpunkte sind dabei „sich wesentlich 
unterscheidende Lösungen“ (beim BP51 eher nachrangig, da kaum Variationsmöglichkeiten), „voraussichtliche 
Auswirkungen“ (Wie weit ist das zu präzisieren bzw. genügen wirklich nur Andeutungen?) und die „Gelegenheit 
zur Erörterung“ (= aktive Diskussion statt reiner Information). 
Planungspraktisch ist die Konversation mit den Bürgern (deshalb besser „Bürgerbeteiligung“ statt des im 
Gesetz gesetzten Begriffs „Öffentlichkeitsbeteiligung“) aber auch eine gute Gelegenheit um vorab Dinge näher zu 
erläutern (Wie unterscheidet sich ein WA von einem WR und welche Konsequenzen hat das z.B. bzgl. der 
schalltechnischen Abstückung?) oder Tendenzen zu bestimmten Planungsparametern abzufragen (Welche 
Grundstücksgröße wird gewünscht? Wie groß sollen die Häuser in etwa werden (zulässige Grundfläche)? Wird 
ein verkehrsberuhigter Straßenausbau gewünscht? Welche Art von „Ortsrandeingrünung“ soll sich an die privaten 
Gärten anschließen? usw. . Die rechtzeitige Abfrage reduziert den späteren Anpassungsbedarf u.U. deutlich, 
denn je später die Anregungen kommen, desto aufwändiger wird das „Nachsteuern“. 
 
 

Zur „Einladung“: 

Eine Veröffentlichung im Amtsblatt ist formal völlig ausreichend, wird aber durch die neue Praxis des Online-
Amtsblatts von vielen aktuell (noch?) nicht registriert. Das ist i.S. der Verpflichtung zur „Erörterung“ und des oben 
aufgeführten planungsrelevanten Inputs nachteilig. Deshalb sollte auch die Einladung zur „Bürgerversammlung“ 
(nicht: „Informationsveranstaltung“, denn das impliziert primär „Frontal-Sprech“, weniger wechselseitige 
Kommunikation) rechtzeitig auf www.saalfeld.de online gestellt werden, am besten auf der Startseite. So ab 
schätzungsweise Mai 2019 wird das im neuen Layout dann leichter umzusetzen sein. 
 
 

Zum Veranstaltungsort: 

Hier scheint es mir – zumindest bei den peripheren „neuen“ Stadtteilen auf der Höhe – am sinnvollsten, die 
Bürgerbeteiligung in dem Stadtteil durchzuführen, wo das Baugebiet liegt. Schließlich werden i.d.R. teilweise 
ortsansässige Grundstückseigentümer betroffen sein und wer aus der Kernstadt „aufs Land“ ziehen will, der ist 
auch zur Anfahrt bereit. Lediglich die mediale Präsentation dürfte im vertrauten Sitzungssaal im „Hirsch“ 
einfacher sein. 
 
 

Zur Ausarbeitungstiefe der Unterlagen: 

Hier gibt es verschiedene Strategien, in jedem Falle ist jedoch ein weiter ausgearbeiteter Vorentwurf als Basis 
günstiger als lediglich eine Grundsatzdarstellung wie im Fall BP51. Durch die schon weiter auskonkretisierten 
Inhalte kommen wesentlich detailliertere Rückmeldungen von den Behörden / TÖB und es gibt mehr und 
konkretere Rückfragen von den Bürgern. Damit lässt sich i.d.R. die Notwendigkeit zu einer zweiten oder gar 
dritten Offenlegung vermeiden. Zwar heißt es, dass die Beteiligung der Bürger „möglichst frühzeitig“ erfolgen soll, 
doch hat sich in der Praxis eher eine Bürgerbeteiligung nach der Behördenbeteiligung als vorteilhaft 
herausgestellt, weil dann schon alle wirklich verfahrenswichtigen Elemente nachkorrigiert werden konnten. Am 
Fall BP51 lässt sich gut testen, ob die unmittelbare Auslegung nach erster Komplettdurcharbeitung wirklich 
zielführend ist. Die Liste verwaltungsgerichtlich festgestellter „wesentlicher Planänderungen“, die eine erneute  
– verkürzte – Offenlegung erzwingen, ist relativ umfangreich. Und von dieser möglichen Verkürzung hat man 
angesichts der verwaltungstechnisch gesetzten Umlauffristen bzw. Sitzungskaskaden vermutlich nichts. Das 
bringt was „auf dem Dorf“, wo der Gemeinderat rasch zusammengerufen ist, aber nicht in einer Stadt. 
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Geltungsbereich im Aufstellungsbeschluss: 

Dazu hatte ich schon was zugemailt. Jeder nachträgliche Korrekturbedarf in der Abgrenzung bedeutet  
 – zumindest bei einer Geltungsbereichserweiterung – i.d.R. eine spürbare Verfahrensverzögerung durch 
Nacharbeitungs- und Nachabstimmungsaufwand. 
 
 

Zum BP51 konkret: 

In der Ausarbeitung ergänzend angesprochen werden sollten künftig die Themenkreise 
 
 

Niederschlagswasserbewirtschaftung: 

Seit Mitte der 90er Jahre (Juni 1994?) ist nach dem WHG „das unbelastete Niederschlagswasser bevorzugt am 
Anfallort über die belebte Bodenzone breitflächig zu versickern“ (jetzige Regelung in §55 II WHG). Alternativ ist 
eine Abgabe an die Vorflut erst nach entsprechender Zwischenretention zur Abflussverzögerung zulässig. Der 
einfache Anschluss an den vorhandenen Regen- bzw. Mischwasserkanal ist nur noch in unabweisbaren 
Ausnahmefällen zulässig. In anderen Bundesländern wird das teilweise sehr restriktiv gehandhabt. Meist wird 
sich das Niederschlagswasser mit einem Retentionsvolumen von 50l/qm versiegelter Fläche auf den privaten 
Grundstücken selber versickern lassen (alternativ: Einzelnachweis), bei ganz ungünstigen Boden-Konstellationen 
wird auf die semizentrale Versickerung – also am Rand des neuen Siedlung – zurückgegriffen. 
 

 

 
 

oben: Stadt Trier (Retentionskaskaden zugleich Grünzug) 

 

links: Gemeinde Trierweiler (BP von mir) 

 
 

Radon: 

Eine Anreicherung kann in geschlossenen Räumen die Gefahr von 
Lungenkrebs steigern. Im Grunde ist das Thema stark überbewertet, 
denn bei Neubauten mit sachgerechter Abdichtung der Durchstoßpunkte 
der Bodenplatte sind alle Räume automatisch ausreichend geschützt. Es 
ist primär ein Problem von Altbauten mit unzureichender oder fehlender 
Fundamentierung bzw. durchlässigem Kellerfußboden. 
 
Da aber Mitte 2018 zahlreiche Artikel über eine erhöhte Radonbelastung 
in Ostthüringen durch die Presse geisterten, sollte man das anderswo 
seit über 10 Jahren aktuelle Thema aufnehmen und einen „Hinweis“ auf 
die lokale Situation bzgl. der potentiellen natürlichen Radonbelastung in 
der Urkunde einstellen.  

 
 



Regenerative Energien: 

Soweit keine lufthygienischen Belastungen in z.B. Inversionslagen zu befürchten sind, kann man den Ausschluss 
bestimmter Brennstoffe (§9 I 23a BauGB) bzw. die zu nutzende Energieart (§9 I 23b BauGB) nicht vorschreiben. 
Um dem §1 VI Ziff. 7f BauGB Genüge zu tun, sollte man jedoch in den Ausarbeitungen redaktionell die örtliche 
Globalstrahlung sowie die Eignung zum Niederbringen von Erdwärmesonden aufarbeiten und die Ergebnisse 
ebenfalls als Hinweise in der Urkunde einstellen. Für Kleingeschwenda beispielsweise heißt es beim Landesamt 
für Umwelt, Bergbau und Naturschutz wörtlich: „Nach vorliegenden Unterlagen handelt es sich im Bereich der 
obersten 100m um ein hydrogeologisch günstiges Gebiet i.S. der Arbeitshilfe „Oberflächennahe Geothermie“ des 
TLVwA. Am Standort existiert ein hydrogeologisch einheitlicher Aufbau der Gesteinsformationen mit 
Mächtigkeiten über 100m. Seitens des Geologischen Landesdienstes bestehen keine Bedenken gegen den 
Einsatz von Erdwärmesonden. Es treten Gesteine des Prä-Zechsteins auf. … Es handelt sich um ein 
wasserwirtschaftlich günstiges Gebiet i.S. der o.g. Arbeitshilfe. Der Standort befindet sich außerhalb von Wasser- 
oder Heilquellenschutzgebieten.“ 
 
Auch die Exposition der Dachflächen wird im Gebiet im Grunde optimal ausfallen, wenn man die 
Hauptausrichtung grob vorgibt. 
 
 

Verkehrliche Erschließung: 

Da ein Ringschluss möglich ist und nur wenige Häuser angedient werden, könnte vor dem Hintergrund ohnehin 
nur sehr knapper Grundstückstiefen evtl. die Straßenbreite minimiert werden. Die Ausbildung einer 
Mischverkehrsfläche dürfte obligatorisch sein. Da ein Begegnungsverkehr nicht zwingend ist, könnte man in den 
geraden Abschnitten die Verkehrsflächenbreite reduzieren. (Nach DGUV-Information 214-033 liegt die 
Mindestbreite für Anliegerstraßen mit Begegnungsverkehr bei 4,75m; ohne Begegnungsverkehr liegt das 
Minimum bei 3,55m). Es müssen aufgrund der Rahmensituation also nicht 5,50m zzgl. Borde sein – damit würde 
automatisch das Parken im Straßenraum eingeschränkt. 
 
 

Gebietstyp: 

Aufgrund der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen und angrenzender Mischbauflächen scheidet die 
Festsetzung eines WR wegen unzureichender Abstückungsmöglichkeit aus. Das WA ließe sich beispielsweise 
sinnvoll einschränken auf 
 Wohngebäude 
 Nicht störende Handwerksbetriebe 
 Anlagen für soziale und gesundheitliche Zwecke 

zzgl. 
 Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe (zwar soll da nicht wirklich „Gewerbe“ hin, aber die Definition der 

Unterscheidung von Handwerk und Gewerbe ist so tückisch, dass man das Gewerbe als ausnahmsweise zulässig 
stehen lassen sollte) 

Eine sinnfällige Begründung für die doch recht zahlreichen Ausschlüsse ohne Veränderung des grundsätzlichen 
Gebietstyps könnte ich liefern. 
 
 

Reduzierung der Versiegelungsrate zur Optimierung der ökologischen Bilanz: 

Bei den angegebenen durchschnittlichen Grundstücksgrößen von 600-700qm kommt man auf 
Versiegelungswerte von 240-280qm für die Hauptgebäude und 120-140qm für die Nebenanlagen, in der Summe 
also 360-420qm insgesamt. Das ist für die Schaffung von Wohnbauland für bevorzugt junge Familien zumindest 
grenzwertig. Der „Trick“ der Aufsplittung des Grundstücks in einen Bauflächenanteil und einen privaten 
Grünflächenanteil funktioniert aufgrund der extrem geringen Grundstückstiefen allerdings nur für das übergroße 
Grundstück im Südosten.  
 
 

Geschossigkeit bzw. Höhenentwicklung: 

Da über die Zahl der Vollgeschosse die Höhenentwicklung nicht wirklich gesteuert werden kann, empfehle ich 
stattdessen die Festsetzung von Trauf- und Firsthöhen bezogen auf erschließungsseitiges Straßenniveau. 



Randeingrünung: 

Hierzu habe ich am 15.02.2019 bereits was zugemailt. 
 
 

Beleuchtung: 

Um den Straßenraum eng halten zu können, sollten die Maststandorte für die Straßenbeleuchtung auf privaten 
Grundstücken abgesichert werden. 
Hinweis: „Soweit ein Erfordernis zur Errichtung der öffentlichen Beleuchtungseinrichtungen auf privatem Grund 
entsteht, sind diese Einrichtungen auf privatem Grund zu dulden (§126 BauGB)“.  
 
 

Zuordnungsfestsetzung: 

Da wir hier wohl eine konventionelle Erschließung (ohne Erschließungsträger) bekommen, sollte als Basis für die 
Refinanzierbarkeit unbedingt eine Umsetzungs- und Zuordnungsfestsetzung nach §21 BNatSchG i.V.m.  
§9 Ia und §135a-c BauGB getroffen werden. 
 
 

Zu dem entfallenden KiSpi (FNP) sollte in der Begründung was geschrieben werden. 
 
 

Konkrete Festsetzungsvorschläge bzw. Formulierungsoptimierungen jederzeit gerne, doch dazu muss das 
Festsetzungsgerüst erst einmal stehen. 
 
 
16.02.2019 / BL 
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